
 

 

 

Gesetz- und Verordnungsblatt 

für das Land Hessen 

2025 Wiesbaden,  den 12.  Dezember 2025 Nr. 96 

Verordnung zur Änderung der Hessischen Nebentätigkeitsverordnung*) 

Vom 10. Dezember 2025 

Aufgrund des § 79 des Hessischen Beamtengesetzes vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218, 508), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), verordnet die Landesregie-
rung: 

Artikel 1  

Die Hessische Nebentätigkeitsverordnung vom 31. Mai 2015 (GVBl. S. 234) wird wie folgt ge-
ändert: 

1. § 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die für eine oder mehrere genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst 
oder in dem ihm gleichstehenden Dienst bezogene Vergütung ist an den Dienstherrn im 
Hauptamt abzuführen, soweit sie in der Summe im Kalenderjahr 15 Prozent des Zwölffa-
chen des nach der Besoldungsgruppe und der Stufe der Beamtin oder des Beamten be-
stimmten Bruttogrundgehalts für den Monat Dezember bei Vollzeitbeschäftigung über-
steigt.“ 

b) In Satz 2 werden die Wörter „Diese Sätze gelten“ durch die Wörter „Dies gilt“ ersetzt und 
die Wörter „sonstiger Besoldungsgruppen und“ gestrichen. 

c) In Satz 3 werden nach dem Wort „Amtsbezügegruppe“ die Wörter „sowie Stufe“ eingefügt. 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Nr. 6 wird die Angabe „soweit die Vergütungen 6 200 Euro jährlich nicht übersteigen,“ 
gestrichen. 

b) In Nr. 7 wird die Angabe „soweit diese 6 200 Euro jährlich nicht übersteigen,“ gestrichen. 

3. In § 5 wird die Angabe „1 000 Euro“ durch „1 500 Euro“ ersetzt. 

4. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „1 230 Euro“ durch „1 500 Euro“ ersetzt. 

b) In Satz 2 werden nach dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt. 

 
*) Ändert FFN 320-204 



 

 

Artikel 2  

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Wiesbaden, den 10. Dezember 2025 

Hessische Landesregierung 

Der  Min isterpräsident  

Rhein  

Der  Min ister  des Innern,  für  Sicherheit  und Heimatschutz  

Prof .  Dr.  Poseck  

Hessische Staatskanzlei 
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